
Anmeldung im Judo-Club Wetzlar 1963 e.V. 
  

Bitte die Anmeldung persönlich beim zuständigen Trainer oder Abteilungsleiter abgeben und zusätzlich per E-Mail an   

sabrina.inwich@web.de senden. 

Name:  Vorname:  Geburtsdatum:  

      

 

Straße:   Postleitzahl:  Ort:  

       

    

Festnetztelefon:  Mobiltelefon:  E-Mailadresse:  

      

 

Judo:  Karate:  Ju-Jutsu/ 
BJJ/ Kali:  

☐  ☐  ☐  
Zutreffendes bitte ankreuzen 

Kinder / 
Jugendliche  

Erwachsene Ermäßigung* für Schüler/Studenten/Polizeibeamte  

☐30,00€  ☐36,00€  ☐-6,00€  
*Bitte entsprechenden Nachweis einreichen (z.B. Kopie Schülerausweis, Immatrikulationsbescheinigung, etc.). Nachweis ist max. 1 Jahr 

gültig. Ermäßigung kann nicht rückwirkend auf bereits eingezogene Beiträge gewährt werden. Nachweise bitte in Kopie dem zuständigen 

Trainer oder Abteilungsleiter abgeben und per E-Mail an: sabrina.inwich@web.de  

Ort:  Datum:  Unterschrift: (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)  

      
Die Satzung des Judo-Club Wetzlar 1963 e.V. wird mit Unterschrift anerkannt. 

 

Kündigung der Mitgliedschaft:  

Der Austritt ist rechtskräftig, wenn er beim Vorstand schriftlich gemeldet wird. Andernfalls werden Beiträge weiter erhoben. Der Austritt 

kann zum Ende eines Quartals erklärt werden und muss 4 Monate vor Austrittsdatum beim Vorstand eingegangen sein.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Einzugsermächtigung  
Hiermit ermächtige ich den Judo-Club Wetzlar 1963 e.V., die von mir zu entrichtende Aufnahmegebühr sowie die 
Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen. 
 
Name des Kontoinhabers: _______________________________________________  
 

IBAN:  BIC:  Bank:  

      

  

Ort und Datum:  Unterschrift des Kontoinhabers: 

    
  

Judo Club-Wetzlar 1963 e.V., Langewiesener Str. 5, 35641 Schöffengrund 

Sparkasse Wetzlar | IBAN: DE97 5155 0035 0010 0634 93 |BIC: HELADEF1WET  

Erläuterungen zu Mitgliedsbeiträgen  

Bei den Mitgliedsbeiträgen handelt es sich um Quartalsgebühren, welche sofort nach 
Eintritt in den Verein, für den Eintrittsmonat und das kommende Quartal fällig werden. 
Die Anmeldegebühr wird einmalig bei Eintritt in den Verein erhoben. Bei Eintritt wird 
die Mitgliedsgebühr bis zum nächsten Quartalsbeginn anteilig errechnet. 
Aufnahmegebühr und Beiträge sind in der Beitragsordnung über die 
Mitgliederversammlung festgelegt.  


